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Beschluß
über die Aufhebung gesetzlicher Bestimmungen 

auf dem Gebiet der Energiewirtschaft
vom 4. November 1968

I.
1. Nachfolgende gesetzliche Bestimmungen werden 

aufgehoben:

a) Verordnung vom 18. April 1963 über die Leitung 
des Elektroenergieprogramms (GBl. II S. 313)

b) Beschluß vom 30. Mai 1963 über die Planung 
und Abrechnung des Elektroenergieprogramms 
(GBl. II S. 397)

c) Erste Durchführungsbestimmung vom 11. Juni 
1963 zum Beschluß über die Planung und Ab
rechnung des Elektroenergieprogramms (GBl. II 
S. 400).

2. Bis zu einer Neuregelung durch den Minister für 
Grundstoffindustrie finden die Regelungen der 
§§ 17 bis 20 der Verordnung über die Leitung des 
Elektroenergieprogramms weiterhin Anwendung 
auf Investitionsvorhaben zur Schaffung von

— Kapazitätszugängen an Elektroenergieerzeu
gungsanlagen

— Kapazitätszugängen an wichtigen Elektroener
giefortleitungsanlagen (insbesondere wichtigen 
Teilen des Hochspannungsnetzes).

II.
1. Auf Investitionsleistungsverträge, die vor dem

1. Juli 1968 abgeschlossen, jedoch noch nicht erfüllt 
wurden, sind die Bestimmungen des § 7 Abs. 2, der 
§§ 8, 16 Absätze 1 und 2 sowie des § 23 Absätze 1 
und 2 der Verordnung über die Leitung des Elektro
energieprogramms bis zur Erfüllung weiterhin an
zuwenden, es sei denn, die Vertragspartner ver
einbaren etwas anderes.

2. Dieser Beschluß tritt mit seiner Verkündung ln 
Kraft.

Berlin, den 4. November 1968

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Ne u m а n n 
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Der Minister 
für Grundstoffindustrie
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